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BM für Finanzen 

Anfragebeantwortung 
 
 
 
 
 
 
Frau Präsidentin 
des Nationalrates 
Mag. Barbara Prammer  Wien, am       Mai 2007 
Parlament 
1017 Wien GZ: BMF-310205/0017-I/4/2007 
 
 
 
 
 
 
Sehr geehrte Frau Präsidentin! 

 

 

Auf die schriftliche parlamentarische Anfrage Nr. 475/J vom 7. März 2007 der Abgeordneten 

Mag. Johann Maier, Kolleginnen und Kollegen, betreffend "Steuerschulden von Unternehmen 

in Österreich (21.12.2006)", beehre ich mich Folgendes mitzuteilen: 

 

Diese Anfrage ist eine zeitliche Fortschreibung der Anfrage Nr. 4463/J vom 29. Juni 2006 

sowie vergleichbarer Anfragen aus Vorjahren, weshalb ich, wie auch von Ihnen gewünscht, 

die bereits bei diesen Beantwortungen eingeschlagene Systematik fortsetze. 

Zu 1., 4., 7. und 10.: 

Wie bisher möchte ich die Entwicklung des Aufkommens der wesentlichsten Abgabenarten 

und der damit verbundenen Rückstände in einer gesamtheitlichen Sicht darstellen. In 

Fortsetzung der Entwicklung im Vorjahr ist zum Jahresende ein Rückgang des 

"bearbeitbaren" Rückstandes (= ausgefertigte Rückstandsausweise aus Umsatzsteuer, 

487/AB XXIII. GP - Anfragebeantwortung 1 von 44



 

Dieser Text wurde elektronisch übermittelt. Abweichungen vom Original sind möglich. 

Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und Lohnsteuer) gegenüber dem Vergleichsstichtag  

31. Dezember 2005 zu verzeichnen (31. Dezember 2005: 1.521,1 Mio. €; zum  

31. Dezember 2006: 1.454,7 Mio. €; Rückgang: 66,4 Mio. €). 

Rückstände zum 31. Dezember 2006: 

Rückstände 

Zahlungstermin 

noch nicht abge-

laufen oder noch 

nicht überwacht 

Hemmung RA ausgefertigt 

ohne AEH 

ohne AEB 

ohne Insolvenz  

ohne Mahnung 

ohne ZE-Ansuchen

ohne ZE-

Bewilligung 

ohne AE-Antrag 

ohne RA 

ohne Insolvenz 

mit Mahnung 

mit ZE-Ansuchen 

mit ZE-Bewilligung 

mit AE-Antrag 

ohne Insolvenz 

ohne ZE-Ansuchen

ohne ZE-

Bewilligung 

ohne AE-Antrag 

ohne Insolvenz 

Bundes-

länder 

Beträge in Euro zum 31. Dezember 2006 

  Umsatzsteuer 

WNB 717.909.734,37 99.768.214,94 81.559.385,80 536.582.133,63

OOE 100.619.555,25 23.262.442,21 6.570.281,67 70.786.831,37

KTN 47.959.726,78 10.429.363,37 5.101.218,29 32.429.145,12

STMK 142.415.686,61 26.464.051,50 9.851.331,77 106.100.303,34

TIR 72.342.399,00 20.730.272,05 4.393.812,02 47.218.314,93

SBG 67.027.522,50 12.641.308,35 6.299.067.49 48.087.146,66

VBG 22.410.754,42 5.728.551,45 1.591.799,21 15.090.403,76

Summe 1.170.685.378,93 199.024.203,87 109.067.828,76 856.294.278,81

  Einkommensteuer 

WNB 364.200.563,05 61.478.465,63 80.787.805,13 221.934.292,29

OOE 71.361.807,50 16.301.031,86 15.724.057,55 39.336.718,09

KTN 30.779.366,19 6.523.529,03 7.432.725,36 16.823.111,80

STMK 76.509.766,66 12.830.093,72 13.729.113,80 49.950.559,14

TIR 56.795.654,41 15.542.624,02 14.392.044,80 26.860.985,59

SBG 45.244.861,74 10.346.866,36 11.158.185,47 23.739.809,91

VBG 33.280.510,93 9.122.177,12 4.876.568,32 19.281.765,49

Summe 678.172.530,48 132.144.787,74 148.100.500,43 397.927.242,31
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  Körperschaftsteuer 

WNB 361.351.906,79 27.739.092,80 251.971.819,67 81.640.994,32

OOE 19.369.583,60 6.000.221,07 1.559.574,73 11.809.787,80

KTN 6.992.392,17 2.234.068,77 1.948.341,27 2.809.982,13

STMK 12.328.712,62 2.588.860,24 2.815.009,47 6.924.842,91

TIR 15.225.122,18 7.983.374,64 1.734.052,21 5.507.695,33

SBG 9.643.860,59 2.349.561,50 910.161,87 6.384.137,22

VBG 3.684.421,72 2.115.862,85 442.118,49 1.126.440,38

Summe 428.595.999,67 51.011.041,87 261.381.077,71 116.203.880,09

  Lohnsteuer 

WNB 90.303.245,05 31.970.472,66 3.792.502,69 54.540.269,70

OOE 12.460.747,22 4.640.008,35 1.069.014,21 6.751.724,66

KTN 8.340.667,32 2.430.709,42 1.699.891,50 4.210.066,40

STMK 15.426.552,89 5.729.059,38 1.127.876,33 8.569.617,18

TIR 11.115.225,68 5.403.342,43 538.409,38 5.173.473,87

SBG 5.044.261,89 1.109.649,33 600.268,01 3.334.344,55

VBG 3.806.019,62 1.882.081,95 224.768,11 1.699.169,56

Summe 146.496.719,67 53.165.323,52 9.052.730,23 84.278.665,92

 

Auf Grund der Rundungen ergeben sich bei den Summen z.T. rechnerische Abweichungen. 

 

Zu 2.: 

Die Umsatzsteuer erbrachte 2006 Mehreinnahmen von 771 Mio. € gegenüber dem BVA. 

 

Zu 3., 6., 9. und 12.: 

Die Rückstände an Umsatzsteuer, Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und Lohnsteuer mit 

Rückstandsausweis zum Stichtag 31. Dezember 2006 für die Jahre 2000, 2001, 2002, 2003, 

2004, 2005 und 2006 zeigen, dass die Zielsetzung "Abbau von Altrückständen" erreicht 

wurde. 
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Umsatzsteuer 

Bundesland 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Wien 52.461.494 64.658.315 66.838.320 63.167.055 65.888.950 54.398.011 45.570.371 

N.Ö 5.493.355 5.497.641 6.454.496 8.363.465 10.923.478 13.700.414 15.447.601 

Burgenland 326.948 393.663 594.681 1.113.923 1.122.810 733.376 1.610.086 

O.Ö.  3.719.786 6.677.536 7.249.682 9.797.943 12.170.249 12.444.047 15.188.779 

Kärnten 2.293.469 3.060.263 4.252.366 4.930.318 6.474.607 5.708.463 6.903.581 

Steiermark 7.784.225 9.687.779 11.403.975 10.863.042 13.782.952 13.834.519 19.632.230 

Tirol 2.750.143 3.648.798 6.543.547 6.420.742 10.378.285 7.172.093 7.487.767 

Salzburg 2.952.077 3.868.605 5.999.900 5.860.121 5.948.364 7.063.277 6.770.925 

Vorarlberg 2.085.871 3.743.815 3.634.447 4.353.610 2.850.715 2.085.871 3.743.815 

BMF 79.867.368 101.236.416 112.971.413 114.870.221 129.540.409 117.140.070 122.355.157 

        
Einkommensteuer 

Bundesland 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Wien 11.885.874 15.341.745 20.520.682 21.472.218 24.456.108 17.377.875 26.830.142 

N.Ö 2.580.294 3.402.411 4.615.400 5.711.889 7.025.445 4.674.022 8.174.045 

Burgenland 326.948 393.663 594.681 1.113.923 1.122.810 733.376 1.610.086 

O.Ö.  2.533.120 3.903.594 5.719.747 5.087.294 6.198.222 3.830.077 7.263.937 

Kärnten 1.269.467 1.350.900 1.994.760 2.128.875 2.876.219 2.275.371 3.336.922 

Steiermark 3.105.438 3.937.450 4.724.899 6.117.735 7.258.898 5.520.338 9.306.348 

Tirol 2.504.830 2.419.125 2.766.687 4.267.968 5.024.923 2.925.968 6.154.239 

Salzburg 1.839.526 1.754.115 2.139.662 3.419.229 3.564.579 2.032.625 4.084.020 

Vorarlberg 2.712.140 3.705.127 2.811.528 4.869.189 1.975.167 2.712.140 3.705.127 

BMF 28.757.636 36.208.130 45.888.047 54.188.321 59.502.372 42.081.792 70.464.865 

        
Körperschaftsteuer 

Bundesland 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Wien 7.341.638 6.121.556 7.062.339 7.045.136 9.677.675 5.887.521 10.325.997 

N.Ö 387.936 412.013 1.038.635 682.116 900.148 857.919 1.616.610 

Burgenland 326.948 393.663 594.681 1.113.923 1.122.810 733.376 1.610.086 

O.Ö.  283.436 7.151.924 500.255 533.369 792.614 666.982 1.186.336 

Kärnten 148.212 441.707 308.357 360.951 531.785 501.390 693.984 

Steiermark 411.245 645.586 518.187 857.953 1.060.558 997.068 1.940.588 

Tirol 189.040 196.204 1.649.356 379.649 651.636 432.656 754.662 

Salzburg 511.873 451.797 417.459 501.793 756.341 532.900 1.123.711 

Vorarlberg 108.700 217.199 155.983 421.519 54.504 108.700 217.199 

BMF 9.709.027 16.031.649 12.245.252 11.896.408 15.548.070 10.718.511 19.469.173 
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Lohnsteuer 

Bundesland 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Wien 4.987.423 6.093.555 6.519.245 8.010.762 9.871.578 8.109.068 9.232.403 

N.Ö 776.382 602.427 917.538 778.380 870.030 1.107.891 2.376.914 

Burgenland 326.948 393.663 594.681 1.113.923 1.122.810 733.376 1.610.086 

O.Ö.  515.165 742.940 746.772 1.381.052 1.814.094 1.742.071 1.991.748 

Kärnten 230.647 343.453 403.308 769.917 545.621 970.615 1.099.192 

Steiermark 619.618 778.757 1.116.654 1.029.911 1.317.976 1.327.231 2.452.873 

Tirol 602.438 3.015.146 1.647.478 662.852 876.454 606.844 1.069.395 

Salzburg 1.321.929 594.413 457.716 529.217 475.713 686.381 727.979 

Vorarlberg 2.160.530 807.190 685.407 677.958 267.431 2.160.530 807.190 

BMF 11.541.079 13.371.544 13.088.798 14.953.972 17.161.707 17.444.008 21.367.780 

 

Zu 5.: 

Bei der Einkommensteuer gibt es Mindereinnahmen von 275 Mio. € gegenüber dem  

BVA 2006. 

 

Zu 8.: 

Die Mehreinnahmen an Körperschaftsteuer gegenüber dem BVA 2006 betragen 1.033 Mio. €. 

 

Zu 11.: 

Bei der Lohnsteuer sind 2006 ebenfalls Mehreinnahmen von 392 Mio. € gegenüber dem BVA 

zu verzeichnen. 

 

Zu 13. und 14.: 

Für die Beantwortung dieser Fragen werden die Ergebnisse nach Außenprüfung (Prüfungen, 

die von Prüfern der Betriebsveranlagungsteams in den Finanzämtern durchgeführt werden) 

und Großbetriebsprüfung (GBP) getrennt dargestellt. Im Mehrergebnis sind die Ergebnisse 

an Umsatzsteuer, Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und „Kleinabgaben“, jedoch nicht 

die – nicht in der geforderten Form auswertbaren - Ergebnisse aufgrund von Änderungen der 

Bemessungsgrundlagen bei Fällen der einheitlichen und gesonderten Gewinnfeststellung 

enthalten.  

 

Im Zuge der Reform der Finanzverwaltung wurden die Finanzlandesdirektionen durch die 

Steuer- und Zollkoordination ersetzt und regionale Strukturen eingeführt. Die angeführten 

Darstellungen folgen daher dem neuen Behördenaufbau innerhalb der Finanzverwaltung. 
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Bei Berücksichtigung aller Ergebnisse aus Betriebsprüfungen (Änderungen der Bemessungs-

grundlagen, Nachschauen, Erhebungen) und aus sonstigen Prüfungstätigkeiten (Prüfung 

lohnabhängiger Abgaben, Gebührenprüfung, etc.) erreichte das Mehrergebnis 2006 einen 

neuerlichen Rekordwert von 2,22 Mrd. €. 

 

ABP 2006 Fälle Anzahl Betriebe Mehrergebnis 

Region Summe Klein Mittel Groß Klein Mittel  Groß 

Wien 3.061 2.098 850 113 60.791.124 49.297.719 20.651.763

Ost 2.587 1.605 880 102 27.743.162 30.380.785 7.854.858

Mitte 3.517 2.203 1.170 144 27.562.158 28.018.477 12.204.386

Süd 3.143 2.142 859 142 29.246.324 23.924.003 8.453.223

West 2.207 1.533 581 93 24.949.811 16.543.744 3.858.953

Summe 14.515 9.581 4.340 594 170.292.579 148.164.728 53.023.183

Betriebskategorisierung nach Prüfung 

 

GBP 2006 Fälle Anzahl Betriebe Mehrergebnis 

Region Summe Klein Mittel Groß Klein Mittel  Groß 

Wien 1.483 147 117 1.219 1.328.823 6.612.471 446.109.129

Mitte 1.554 432 203 919 48.903.792 2.717.348 114.835.346

Süd 672 122 91 459 3.407.178 1.877.773 120.809.760

West 625 152 87 386 8.100.685 4.065.042 86.180.493

Summe 4.334 853 498 2.983 61.740.478 15.272.634 767.934.728

Betriebskategorisierung nach Prüfung 

 

Zu 15. und 16.:  

 

  Betriebe mit Steuerrückständen (nach Betr.größe) 

  250.000 über 

  

bis 250.000 

€ bis 1 Mio. € 1 Mio. € Summe 

G1 155 35 22 212 

G2 181 30 12 223 

G3 613 61 13 687 

M 1.002 80 16 1.098 
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K1 15.956 298 42 16.296 

K2 29.693 231 37 29.961 

K3 69.485 441 104 70.030 

ohne Kat. 19.278 224 28 19.530 

Summe 136.363 1.400 274 138.037 

 

  Betriebe mit Steuerrückständen (nach Branchen) 

  250000 über 

  

bis 250.000 

€ bis 1 Mio. € 1 Mio. € Summe 

Gaststätten 10.964 50 16 11.030 

Werbewesen 12.095 151 25 12.271 

Großhandel 6.447 146 31 6.624 

Einzelhandel 10.600 145 39 10.784 

Baunebengewerbe 7.962 253 36 8.251 

Banken, 

freie Berufe 9.886 160 44 10.090 

sonstige Branchen 28.488 362 67 28.917 

ohne Kennung 49.921 133 16 50.070 

Summe 136.363 1.400 274 138.037 

 

Zu 17. und 19.: 

Die Anmeldungen von Forderungen in Insolvenzverfahren im Jahr 2006 sind der folgenden 

Tabelle zu entnehmen: 

 

Region 2006 

Wien Anzahl 3.148

  Betrag 137.010.159

Ost Anzahl 2.116

  Betrag 82.404.191

Mitte Anzahl 2.127

  Betrag 81.953.458

Süd Anzahl 2.143

  Betrag 65.188.161

West Anzahl 1.410
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  Betrag 72.750.459

Region 2006 Region 

Gesamt: 

Anzahl  10.944

Gesamt: Betrag  439.306.428

 

Zu 18. und 20.: 

In welchem Ausmaß Steuererträge des Bundes durch Insolvenzverfahren verloren gehen, 

hängt vom Ausgang der gerichtlichen Verfahren ab. Die seitens der Finanzbehörde gestellten 

Konkursanträge werden nicht in statistisch auswertbarer Form erfasst. Eine entsprechende 

Auswertung wäre daher mit einem unverhältnismäßig hohen Zeit- und Personalaufwand 

verbunden. Ich ersuche daher um Verständnis, dass ich dazu keine Angaben machen kann. 

 

Zu 21.: 

Der Personalstand des BMF wurde von 1. Juli bis 31. Dezember 2006 um 95 Beamte bzw. 

Mitarbeiterinnen reduziert. Die Aufschlüsselung der Einsparung auf Regionen ist der unten 

angeführten Tabelle zu entnehmen. 

 

Zur Frage der Einsparung von Planstellen weise ich darauf hin, dass diese den jeweiligen 

Stellenplänen entnommen werden können, die im Rahmen des Bundesfinanzgesetzes vom 

Nationalrat beschlossen werden.  

 

 

 

 

Zu 22.: 

Im Zeitraum vom 1. Jänner bis 31. Dezember 2006 wurden keine Betriebsprüfer eingespart. 

Der Stand an Betriebsprüfern hat sich um 54 erhöht, die regionale Aufschlüsselung ist der 

unten angeführten Tabelle zu entnehmen. 

 

Region Einsparung 
Mitte 21
Ost 34
Süd 26
West 7
Wien 7
Gesamtergebnis 95
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Region Zuwachs 
Mitte 14
Ost 1
Süd 6
West 14
Wien 19
Gesamtergebnis 54
 

Zu 23.: 

Im Hinblick auf komplexe und dynamische Umwelten auch im Bereich von Verwaltungen 

gehen mittlerweile sowohl Theorie als auch Praxis weg von analytisch-abstrakten 

Personalbedarfsberechnungen hin zu pragmatischen Verteilungsmodellen. Das 

Bundesministerium für Finanzen hat daher für den Bereich der nachgeordneten Dienststellen 

keine Personalbedarfsberechnung durchgeführt, sondern ein Personaleinsatzmodell erstellt, 

das im Wesentlichen eine gleichmäßige Personalverteilung anhand definierter 

Leistungsparameter sicherstellen soll. 

 

Zu 24.: 

Der Bereich Prüfung und Betrugsbekämpfung wird seitens des Bundesministeriums für 

Finanzen weiter ausgebaut. Die personellen Aufstockungen in den Bereichen Betriebsprüfung 

Steuer und Zoll, Steuerfahndung, Zollfahndung und Kontrolle illegaler 

Arbeitnehmerbeschäftigung, die durch interne Umstrukturierungen möglich geworden sind, 

werden heuer und im kommenden Jahr abgeschlossen (siehe dazu auch die Antworten zu 

den Fragen 22 und 45). 

 

Zu 25.: 

Im Hinblick auf den schwer fassbaren Begriff der "Scheinfirmen" können keine seriösen 

Schätzungen vorgenommen werden, die sich auf Steuerausfälle durch Scheinfirmen 

beziehen. 

 

Zu 26.: 

Im Kalenderjahr 2006 wurde die nachstehend angeführte Anzahl von Betrieben durch die 

KIAB überprüft. Eine zusätzliche Aufschlüsselung auf Branchen wäre sehr umfangreich und 

würde den Rahmen dieser Anfragebeantwortung überschreiten. Es wurden jedenfalls 

Unternehmen aller Branchen überprüft, da das Auftreten von Scheinfirmen bzw. von 

Scheinselbständigkeit nicht auf das Baugewerbe beschränkt ist. 
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Anzahl der kontrollierten 

Betriebe  01.01.2006 bis 31.12.2006  

BUNDESLAND ANZAHL 

Burgenland 1.304

Kärnten 2.553

Niederösterreich 3.689

Oberösterreich 3.485

Salzburg 1.701

Steiermark 1.898

Tirol 2.200

Vorarlberg 848

Wien 4.305

SUMME 21.983

 

Von der SEG Bau wurden im Jahr 2006 1.008 Erhebungen durchgeführt. Aus diesen 

Erhebungen resultieren folgende Maßnahmen: 

 56 Umsatzsteuersonderprüfungen mit einem Mehrergebnis von 1,019.186,-- € 

 1 Betriebsprüfung mit einem Mehrergebnis von 17.292,-- € 

 93 Sicherstellungsaufträge über Abgabenvorschreibungen von 2,847.199,62 € 

 744 Forderungspfändungen für rückständige Abgaben von 11,1 Mio. € 

 Lohnsteuerfestsetzungen durch Maßnahmen im Innen- und Außendienst in Höhe von 

3,276.457,-- € 

 

Zu 27.: 

Hierzu darf ich auf die Ausführungen in der Beantwortung der parlamentarischen Anfrage 

4021/J vom 1. März 2006 (zu Pkt. 27. und 28.) verweisen. 

 

Zu 28.: 

Strafanträge nach dem Ausländerbeschäftigungsgesetz wegen Fehlens der arbeitsmarkt-

rechtlichen Bewilligungen bei Scheinselbständigen werden nicht gesondert aufgezeichnet. 

Nachstehend werden die Strafanträge nach dem Ausländerbeschäftigungsgesetz aufgelistet: 
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Strafantrag gemäß § 3 Abs. 1 AuslBG 

(Beschäftigungsbewilligung)  01.01.2006 bis 31.12.2006  

BUNDESLAND ANZAHL 

Burgenland 200 

Kärnten 202 

Niederösterreich 862 

Oberösterreich 678 

Salzburg 351 

Steiermark 390 

Tirol 217 

Vorarlberg 129 

Wien 885 

SUMME 3.914 

 

Zu 29.: 

Im Kalenderjahr 2006 ist die nachstehend angeführte Anzahl von Bescheiden der 

Verwaltungsstrafbehörden eingelangt. Eine Aufschlüsselung über Art der Entscheidung und 

Höhe der Geldstrafen liegt jedoch in meinem Ressort nicht vor. 

 

Anzahl einlangender Bescheide von 

Bezirksverwaltungsbehörden  01.01.2006 bis 31.12.2006  

BUNDESLAND ANZAHL 

Burgenland 201 

Kärnten 262 

Niederösterreich 818 

Oberösterreich 593 

Salzburg 399 

Steiermark 322 

Tirol 256 

Vorarlberg 146 

Wien 888 

SUMME 3.885 
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Zu 30. und 31.: 

In diesem Zusammenhang liegen keine statistischen Aufzeichnungen nach dem Kriterium des 

Vorliegens von Scheinfirmen vor. Ich ersuche daher um Verständnis dafür, dass ich 

diesbezüglich keine Angaben machen kann. Aufzeichnungen über die Nationalität der 

Angezeigten werden nicht geführt.  

 

Zu 32. bis 34.: 

Hierzu darf ich auf die Ausführungen in der Beantwortung der parlamentarischen Anfrage 

4021/J vom 1. März 2006 (zu Pkt. 29., 37. und 39.) verweisen. 

 

Zu 35.: 

Ich trete in erster Linie dafür ein, dass die im Regierungsprogramm vorgesehene und vom 

Bundesministerium für Finanzen langjährig geforderte sozialversicherungsrechtliche 

Anmeldung vor bzw. spätestens bei Arbeitsaufnahme einer baldigen Umsetzung zugeführt 

wird, da andernfalls den Kontrollorganen der KIAB die Hände gebunden sind. Die Möglichkeit 

eines Zugriffes der KIAB auf die elektronisch/telefonisch eingegangenen Anmeldungen muss 

dafür sichergestellt werden. Die KIAB kann nur mit Hilfe der Anmeldung bei Arbeitsaufnahme 

eine effiziente Betrugsbekämpfung gewährleisten. Dazu finden derzeit Gespräche mit dem in 

diesem Punkt für das ASVG zuständigen Bundesministerium für Soziales und 

Konsumentenschutz statt. 

 

Was den Vorschlag einer Beitragskaution für den Zeitraum von drei Monaten bei Anmeldung 

zur Sozialversicherung für neu gegründete Unternehmen anbelangt, so fällt diese Materie 

nicht in die Ressortzuständigkeit des Bundesministeriums für Finanzen, sondern in die des 

Bundesministeriums für Soziales und Konsumentenschutz. 

 

Zu 36.: 

Wenn eine Verletzung des Wettbewerbsrechtes besteht und ein Straftatbestand vorliegt, 

greift bereits jetzt das Wirtschaftsstrafrecht. Damit ist eine gerichtliche Zuständigkeit 

gegeben. 

Einer Wettbewerbsverzerrung durch Abgabenhinterziehung wird durch die einschlägigen 

Bestimmungen des Finanzstrafrechtes entgegengewirkt. Finanzvergehen sind bereits jetzt 

gerichtlich zu ahnden, wenn die strafbestimmenden Wertbeträge gemäß § 53 FinStrG (bei 

Abgabenhinterziehung 75.000 €, bei Schmuggel und Hinterziehung von Eingangs- und 

Ausgangsabgaben 37.500 €) überschritten werden. Insofern wird dieser Forderung bereits 

Rechnung getragen. 
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Allfällige Änderungen im Wettbewerbsrecht und Wirtschaftsstrafrecht fallen nicht in die 

Ressortzuständigkeit des Bundesministeriums für Finanzen. 

 

Zu 37.: 

Ein Nachweis über die Höhe der tatsächlich einbezahlten Stammeinlage ist bereits gesetzlich 

vorgesehen, da diese gemäß § 5 Firmenbuchgesetz einzutragen ist. Gemäß § 11 

Firmenbuchgesetz genügt die Unterfertigung namens des Rechtsträgers durch 

vertretungsbefugte Personen in der zur Vertretung notwendigen Anzahl. § 6a GmbHG 

normiert, dass mindestens 50% des Stammkapitals durch bar zu leistende Stammeinlagen 

aufzubringen ist. 

Allfällige Änderungen im Bereich der genannten Gesetze fallen in die Ressortzuständigkeit 

des Bundesministeriums für Justiz. 

 

Zu 38.: 

Die wirksamste Maßnahme gegen das Tätigwerden von Scheinfirmen ist die Nichtvergabe 

einer Steuernummer/Umsatzsteueridentifikationsnummer bei Firmengründung. Neugrün-

dungen und Mantelverkäufe werden daher – wie bereits in den vergangenen Jahren - einer 

besonderen Beobachtung unterzogen. 

 

Zu 39.: 

Das Sozialbetrugsgesetz im Jahr 2004 war ein erster und sehr wichtiger Schritt zur effektiven 

Bekämpfung des Sozialbetrugs. Wie bereits zur Frage 35 ausgeführt, ist beispielsweise die 

Änderung des Zeitpunktes der Anmeldung zur Sozialversicherung vorgesehen. In diesem 

Zusammenhang wird auch ein wesentlich höheres Strafausmaß bei Verstoß gegen die 

Mindestangaben-Anmeldung diskutiert. 

Das Sozialbetrugsbekämpfungsgesetz liegt jedoch im Zuständigkeitsbereich des 

Bundesministeriums für Justiz, daher sind vom Bundesministerium für Finanzen auch keine 

Überlegungen hinsichtlich einer Verschärfung anzustellen, sondern werden Verbesserungs-

vorschläge den zuständigen Ressorts mit dem Ersuchen um Prüfung weitergeleitet. 

 

Zu 40.: 

Im Kalenderjahr 2006 erfolgten die nachstehend angeführten Anzeigen nach dem 

Sozialbetrugsgesetz: 
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Summe der Sozialbetrugsanzeigen von  

01.01.2006 bis 

31.12.2006 

BUNDESLAND ANZAHL 

Burgenland 161 

Kärnten 2 

Niederösterreich 70 

Oberösterreich 4 

Salzburg 0 

Steiermark 4 

Tirol 0 

Vorarlberg 2 

Wien 8 

SUMME 251 

 

Zu 41.: 

Es besteht keine gesetzliche Verpflichtung zur Übermittlung der Erledigungen der Gerichte an 

das Bundesministerium für Finanzen. Seitens meines Ressorts können daher diesbezüglich 

keine Angaben gemacht werden. 

 

Zu 42. und 44.: 

Zur Bekämpfung des Abgabenbetrugs wurden bereits in den vergangenen Jahren wichtige 

Akzente gesetzt, zuletzt durch die Maßnahmen im Betrugsbekämpfungsgesetz 2006. Diesen 

Weg möchte ich konsequent weiter beschreiten. Tax-Compliance ist eines der obersten Ziele 

der Finanzverwaltung. Legistische und organisatorische Maßnahmen und die Intensivierung 

von Prüfungstätigkeiten sowie die Verbesserung der Services für Bürgerinnen und Bürger 

sind die wichtigsten Säulen zur Bekämpfung von Abgabenbetrug. Zurzeit wird im 

Finanzministerium an einem Maßnahmenkatalog für ein Betrugsbekämpfungspaket 

gearbeitet, das dem Ministerrat vorgelegt werden wird. Wichtig ist mir dabei die 

Abgabensicherung generell, wobei mir insbesondere die Umsatzsteuer ein Anliegen ist. 

Die für Anfang 2007 geplanten Restrukturierungsmaßnahmen (Überführung der KIAB in die 

Finanzämter und Einrichtung einer österreichweiten Steuerfahndung) wurden zeitgerecht 

abgeschlossen.  
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Zu 43.: 

Das Bundesministerium für Finanzen wird diesem Sektor – mit der Neuorganisation der 

Betrugsbekämpfungseinheiten, der Umsetzung des Betrugsbekämpfungsgesetzes, der 

Fortführung der äußerst erfolgreichen Aktionstage zur Betrugsbekämpfung und der weiteren 

Optimierung der Abläufe - weiterhin höchste Aufmerksamkeit und Priorität widmen. 

 

Zu 45.: 

Der Personalstand der Bediensteten der KIAB mit 31. Dezember 2006 betrug 267 

Bedienstete. 

Das Jahr 2007 betreffend wird der Personalstand der KIAB von 303 Bediensteten zum 

Stichtag 1. März 2007 in der unten angeführten Tabelle regional aufgeteilt dargestellt. 

 

Region Personalstand  
01.03.2007 

Mitte 67 
Ost 62 
Süd 59 
West 40 
Wien 75 
Gesamtergebnis 303 

 

Zu 46.: 

Ein Exemplar des Betrugsbekämpfungsberichtes 2005 ist angeschlossen. 

 

Zu 47.: 

Die Veröffentlichung des Betrugsbekämpfungsberichtes 2006 ist für Mai 2007 vorgesehen. 

 

Zu 48. und 49.: 

2006 fanden je ein bundesweiter Aktionstag zur Betrugsbekämpfung mit dem Schwerpunkt 

„Bau- und Baunebengewerbe“ und „Schrotthändler“ sowie zwei weitere bundesweite und ein 

überregionaler Aktionstag mit dem Schwerpunkt „Zigaretten“ statt. 

Darüber hinaus fanden in den Regionen weitere Aktionstage mit folgenden Schwerpunkten 

statt: 
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o Abgabensicherung (Region Mitte) 

o Gastronomie, Beherbergung (Region Wien) 

o Güterbeförderung, Kleintransporter (Region Wien, Region Ost) 

o Pendelverkehr (Region Ost) 

o Schottergruben (Region Wien) 

o Schrotthändler (Region Mitte) 

o Schischulen, Schihütten (Region Mitte, Region West, Region Süd) 

o Taxis (Region Wien, Region West, Region Süd) 

 

Diese Aktionstage erbrachten 2006 folgende konkrete Ergebnisse: 

 

Personaleinsatz Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 1.598 

Feststellungen illegal Beschäftigte 663 

 Abgabenrechtliche Unregelmäßigkeiten 439 

 beschlagnahmte Zigaretten 1.610.810 

 eingenommene Beträge € 2.930.525 

 gepfändete Beträge € 4.168.126 

 sonst. Pfändungen u. Sicherstellungen € 324.687 

 

Insgesamt wurden bei 109 Schrotthändlern Ermittlungen durchgeführt. 

Ziele dieser themenspezifischen Aktionstage waren: 

- Aufdeckung illegaler Lieferantenstrukturen 

- Sensibilisierung der Branche im Hinblick auf massive Umsatzsteuerverkürzungen 

durch bestimmte Lieferantengruppen 

- Abschluss von Kooperationsvereinbarungen mit den seriösen Wirtschaftstreibenden 

zur Eindämmung dieser Betrugsform. 

Auf Grund der getroffenen Feststellungen wurden Ermittlungen gegen mehr als 100 

Lieferanten eingeleitet, wobei es sich vielfach um vorgeschobene Personen und Konstrukte 

handelt. Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen.  

 

Als Erfolg kann gewertet werden, dass auf Grund der Maßnahmen des BMF die Entwicklung 

in diesem Betrugssegment rückläufig ist. 
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Zu 50. und 51.: 

Neben der Betrugsbekämpfung ist meinem Ressort die Stärkung der Bürgerorientierung ein 

weiteres zentrales Anliegen. Im Jahr 2006 fanden daher in den Finanzämtern Servicetage 

(„Hol-dir-dein-Geld-zurück“, Jungunternehmertag) für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 

sowie für Unternehmerinnen und Unternehmer statt. 

 

Zu 52.: 

Die Betrugsmuster decken sich weitgehend mit jenen, die bereits in den vergangenen Jahren 

aufgedeckt wurden. Jedoch waren Abweichungen in der Art und Weise der Ausführung und 

der Versuche, illegale Handlungsweisen gekonnt zu verschleiern, feststellbar. 

Im vergangenen Jahr wurden Schwerpunkte im Bereich Kraftfahrzeuge, beispielsweise 

Eigenimporte von Kraftfahrzeugen und damit Verkürzung von Umsatzsteuer und 

Normverbrauchsabgabe, sowie Betrügereien im Schrotthandel festgestellt. 

 

Zu 53.: 

Die bundesweiten Ergebnisse infolge der Umsetzung des „Reverse Charge Systems“ 

betragen laut Schätzung des Bundesministeriums für Finanzen rund 200 Mio. € pro Jahr. Auf 

die Großbetriebsprüfungen Wien und Wien-Körperschaften beschränkte Analysen bzw. 

Evaluierungsergebnisse liegen nicht vor. Es wird jedoch auch bei zukünftigen Prüfungen das 

Augenmerk auf diese Thematik gerichtet sein. 

 

Zu 54.: 

Nr. 54 wurde bei der Nummerierung in der Fragestellung übersprungen. 

 

Zu 55.: 

Laut Vorschlag der Bundesarbeiterkammer war vorgesehen, dass der Generalunternehmer 

für die Sozialversicherung und Lohnsteuer für seine Subunternehmer haften soll. Es war 

allerdings, soweit mir bekannt ist, nicht von einem Übergang der Lohnsteuer- sowie 

Sozialversicherungssteuerschuld in der Unternehmerkette (Reverse Charge) die Rede. Dies 

wäre in der Praxis ein schwer kalkulierbares und großes Risiko für den Generalunternehmer. 

Bezogen auf den eingegrenzten Bereich im Baugewerbe bedeutet dies die Haftung des 

Generalunternehmers dem Bauherrn gegenüber für das gemäß Auftrag zu erstellende bzw. 

zu liefernde Werk. Gerade im Baugewerbe sind Subunternehmer sehr häufig und das 

Insolvenzrisiko ist im Vergleich mit anderen Branchen sehr hoch. 

Vom Bundesministerium für Finanzen wurde mehrfach vorgeschlagen, dass in diesem 

Bereich Sicherungsmaßnahmen greifen sollen (z.B. Rückzahlungsanspruch im Insolvenzfall 
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branchenunabhängig). Auch der VfGH (Erkenntnis vom 15.6.1990, G 81/89) sieht in der Art 

und Funktion öffentlicher Abgaben eine Rechtfertigung, den die Sicherstellung der 

Einbringung bewirkenden Akten jene erhöhte Bestandkraft zu verleihen, welche Forderungen 

zukommt, für die ein privater Gläubiger die sofortige Sicherstellung erwirkt hat. 

Betreffend weitere Sicherungsmaßnahmen wird auf die Beantwortung zu Frage 40 

verwiesen. 

 

Zu 56.: 

Mit der Europäischen Kommission wurde bereits die Wichtigkeit der Maßnahmen zur 

Bekämpfung des Steuerbetrugs im Mehrwertsteuerbereich diskutiert. Ich spreche mich 

nachdrücklich dafür aus, dass auf optionaler Basis die Einführung eines allgemeinen Reverse 

Charge ermöglicht werden soll. Die Europäische Kommission hat zur Bekämpfung des 

Steuerbetrugs drei mögliche Wege aufgezeigt: 

• die Verbesserung nationaler Kontrollsysteme sowie der Zusammenarbeit der 

Mitgliedsstaaten 

• das Reverse Charge System 

• die Einführung einer Besteuerung des derzeit steuerbefreiten innergemeinschaftlichen 

Warenverkehrs 

 

Die Gespräche werden fortgesetzt und ich werde mich dafür einsetzen, dass Österreich die 

Möglichkeit erhält, das Reverse Charge System optional einzuführen. 

 

Zu 57.: 

Die Probleme bestehen hauptsächlich darin, dass das Reverse Charge System ausschließlich 

als System für die Bekämpfung des so genannten Karussellbetrugs angesehen wird. Dabei 

wird oft übersehen, dass dieses System auch in jenen Fällen Abhilfe schafft, in welchen ein  
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Steuerpflichtiger einerseits die Umsatzsteuer nur teilweise entrichtet, aber andererseits die 

gesamte Vorsteuer lukriert. Diese zweite Form des Abgabenbetrugs kommt wesentlich 

häufiger vor.  

 

Einige Mitgliedsstaaten befürchten jedoch, dass sich im Falle der optionalen Inanspruch-

nahme dieses Systems der Mehrwertsteuerbetrug in jene Mitgliedsstaaten verlagert, die nicht 

an diesem System teilnehmen. Diese Annahme erscheint allerdings nicht zutreffend. Der 

Meinungsbildungsprozess in den einzelnen Mitgliedsstaaten ist derzeit noch im Gange, wobei 

erst die weiteren Diskussionen zeigen werden, ob dieses System auf allgemeine Akzeptanz 

stößt. 

 

Zu 58.: 

Anzeigen gem. § 54 FinStrG 

(bisherige Meldungen) 

Region 2005 2006

Wien 47 39 

Ost 9 4 

Mitte 13 28 

West 5 5 

Süd 16 13 

Bundesgebiet 90 89 

 

Anzeigen gem. § 82 FinStrG 

(waren in den übermittelten Zahlen bisher nicht enthalten, da nicht ausgewertet) 

Region 2005 2006

Wien 38 52 

Ost 32 19 

Mitte 30 22 

West 19 15 

Süd 15 33 

Bundesgebiet 134 141 
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Anzeigen insgesamt 

Region 2005 2006

Wien 85 91 

Ost 41 23 

Mitte 43 50 

West 24 20 

Süd 31 46 

Bundesgebiet 224 230 

 

Zu 59.: 

In diesem Zusammenhang liegen keine statistisch auswertbaren Aufzeichnungen vor. Eine 

Erhebung dieser Werte wäre mit einem unverhältnismäßig hohen Zeit- und Personalaufwand 

verbunden. Ich ersuche daher um Verständnis, dass ich diesbezüglich keine Angaben 

machen kann. 

 

Zu 60.: 

Die gewünschten Daten für das Jahr 2006 sind der folgenden Tabelle zu entnehmen: 

 

Region Verurteilungen Freisprüche Unz./Zurückl.

Wien 34 7 0 

Ost 15 6 6 

Mitte 30 2 4 

West 21 1 4 

Süd 22 0 6 

Bundesgebiet 122 16 20 

 

Über die Anzahl der noch offenen Gerichtsverfahren können mangels Vorliegen statistischer 

Daten seitens meines Ressorts keine Angaben gemacht werden. 

 

Zu 61. und 62.: 

Mit Ausnahme des Zuschlags zum Dienstgeberbeitrag gab es bei den lohnabhängigen 

Abgaben keine Mindereinnahmen gegenüber den Vorjahren. Die Aufkommensentwicklung 

1998-2006 ist folgender Tabelle zu entnehmen. Für die Gemeindeabgabe Kommunalsteuer 

gibt es noch keine Aufkommenszahl für 2006, es wurde daher eine Schätzung des 

Bundesministeriums für Finanzen eingesetzt. 
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 Lohnsteuer

DG-

Beitrag 

Zuschlag 

z. Kommunal- 

  zum FLAF 

DG-

Beitrag steuer 

1998 14.073 2.945 245 1.623 

1999 14.753 3.036 252 1.695 

2000 14.468 3.140 256 1.735 

2001 15.672 3.262 258 1.797 

2002 16.219 3.333 242 1.845 

2003 16.944 3.386 236 1.888 

2004 17.119 3.445 234 1.946 

2005 16.932 3.538 238 2.010 

2006 18.092 3.713 250 2.100 

 

 

Mit freundlichen Grüßen  

 

 

Beilage 
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